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GEMEINSAME EXPERTENTAGUNG FÜR DIE DEM ÜBEREINKOMMEN 
ÜBER DIE INTERNATIONALE BEFÖRDERUNG VON GEFÄHRLICHEN 
GÜTERN AUF BINNENWASSERSTRAẞEN (ADN) BEIGEFÜGTE 
VERORDNUNG (SICHERHEITSAUSSCHUSS) 
(44. Tagung, Genf, 26. – 30. August 2024) 
Punkt 3 e) der vorläufigen Tagesordnung 
Durchführung des Europäischen Übereinkommens über die internationale 
Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstraßen (ADN): 
Fragen im Zusammenhang mit Klassifikationsgesellschaften 

 

 

  Unterabschnitt 1.15.3.8 ADN: Klassifikationsgesellschaften – 

Nachweis der Einhaltung der Norm EN ISO/IEC 17020:2012 
 

Eingereicht von DNV SE *, ** 

  Einleitung 

1. Auf seiner dreiundvierzigsten Sitzung bat der ADN-Sicherheitsausschuss die 

empfohlenen ADN-Klassifikationsgesellschaften um Vorlage eines offiziellen Dokuments 

mit einem aktuellen Zertifizierungsnachweis gemäß der Norm EN ISO/IEC 17020:2012 (mit 

Ausnahme des Abschnitts 8.1.3) zur Prüfung auf seiner nächsten Sitzung. 

2. Die Binnenschifffahrtsaktivitäten von DNV folgen den allgemeinen Anforderungen 

der Schifffahrt, die in den Vorschriften des Internationalen Verbands der 

Klassifikationsgesellschaften (International Association of Classification Societies, IACS) 

und verschiedenen internationalen und nationalen Regelungen wie den Codes und 

Konventionen der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) festgelegt sind. Alle 

damit verbundenen Aktivitäten, einschließlich des Binnenschifffahrtsgeschäfts, unterliegen 

regelmäßigen unabhängigen Audits, die von DEKRA, EMSA und den Behörden des 

Flaggen-/Küstenstaats durchgeführt werden. 

3. Die entsprechenden Zertifikate, die von unserer akkreditierten Zertifizierungsstelle 

DEKRA ausgestellt wurden, sind beigefügt. DNV weist darauf hin, dass das Unternehmen 

alle relevanten Anforderungen der Norm ISO/IEC 17020:2012 gesichtet und gegengeprüft 

hat, dass diese in seinem Qualitätssystem angemessen berücksichtigt sind. In der Erklärung 

der leitenden DEKRA-Auditoren (DEKRA Compliance Statement) wird dies ausdrücklich 

bestätigt. Diese Erklärung wird durch die während der DNV-internen Analyse erstellte 

Querverweistabelle ergänzt. 

4. DNV ist davon überzeugt, dass die obigen Ausführungen und die beigefügten 

Dokumente ein ausreichender Nachweis für die vollständige Erfüllung der Anforderungen 

der Norm ISO/IEC 17020:2012 im Rahmen seiner ADN-Aktivitäten sind. 

 

 

* 
Von der UNECE in Englisch, Französisch und Russisch unter dem Aktenzeichen ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2024/65 verteilt. 

** 
A/78/6 (Kap. 20) Tabelle 20.5. 
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